
Endlich ist der Mindestlohn in Sicht
VON RENATE SINGVOGEL

Die neue Regelung gilt für solche Träger, die
überwiegend Arbeitslose oder von Arbeits-

losigkeit bedrohte Menschen qualifizieren oder
für ihre soziale und berufliche Integration tätig
sind. Nach Inkrafttreten der „Hartz“-Reformen
hatte die Bundesagentur für Arbeit (BA) in diesem
Bereich einen geradezu ruinösen Wettbewerb
entfacht. Den Zuschlag bekam immer der Billigste
– und um eine Überlebenschance zu haben, lie-
ferten die anderen Träger in der nächsten Runde
ebenfalls ein günstigeres Angebot ab. Die Frage
der Qualität spielte bei der Vergabe – wenn über-
haupt – nur eine untergeordnete Rolle. So setzte
die BA eine Preisspirale nach unten in Gang, die
sofort auf die Löhne durchschlug – schließlich ist
in einer auf Wissen basierenden Branche die
Arbeitskraft der wichtigste Produktionsfaktor.

Vor allem durch ihre Vergabepraxis hat die BA
ihre Ausgaben für Bildungsmaßnahmen massiv
reduziert. Ihr Geschäftsbericht weist aus, dass
sie im Jahr 2003 noch 2.028 Millionen Euro für
berufliche Weiterbildung ausgegeben hatte,
während es 2007 nur noch 619 Millionen Euro
waren.

Das beispiellose Lohndumping veranlasste
ver.di zum Abschluss eines Mindestlohntarif-
vertrages. Hatten Lehrkräfte, AusbilderInnen und
SozialpädagogInnen – in der Regel Menschen
mit akademischem Abschluss – in der Zeit „vor

Hartz“ bei seriösen Trägern Gehälter zwischen
3.000 und 4.000 Euro brutto verdient, so sind
dort heute Gehälter für Vollzeitbeschäftigte zwi-
schen 1.200 und 1.800 brutto keine Seltenheit
mehr. Dabei haben die Firmen, die sich dem
Unterbietungswettbewerb verschrieben haben,
das Lohngefüge der gesamten Branche massiv
unter Druck gesetzt.

Sowohl ver.di als auch die seriösen Arbeit-
geber wollten endlich ein Netz nach unten ein-
ziehen. Gemeinsam definierten sie die Branche,
die ins Arbeitnehmerentsendegesetz aufgenom-
men werden sollte. Weil es in der Anpassungs-
und Aufstiegsfortbildung keinen Preisverfall
gegeben hat, verständigten sich die Tarifvertrags-
parteien darauf, den Geltungsbereich auf die
Träger zu beschränken, die überwiegend Arbeits-
lose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen
weiterbilden. ver.di hatte federführend belastbare
Daten über die Situation in der Branche zusam-
mengetragen und aufgearbeitet. Damit erhielt
die Politik eine gute Entscheidungsgrundlage.

Mit der Verabschiedung durch Bundestag
und -rat ist der erste Schritt auf dem Weg zum
branchenspezifischen Mindestlohn gemacht. Nun
muss der zwischen ver.di, GEW und der Zweck-
gemeinschaft des Bundesverbandes der Träger
der beruflichen Weiterbildung (BBB) ausgehan-
delte Mindestlohn-Tarifvertrag noch für allge-
meinverbindlich erklärt werden.

Einen entsprechenden Antrag auf Allgemein-
verbindlichkeit haben die Tarifvertragsparteien
beim Bundesarbeitsministerium gestellt. In dem
Verfahren geht es vor allem darum zu prüfen, wie
repräsentativ der Branchentarifvertrag ist und ob
ein öffentliches Interesse daran besteht, ihn für
allgemeinverbindlich zu erklären. Der aus je drei
Arbeitgeber- und drei ArbeitnehmervertreterIn-
nen bestehende Tarifausschuss bekommt dabei
die Gelegenheit, ein Votum abzugeben.

Wenn diese zweite Hürde genommen ist,
müssen sich die Bundesagentur für Arbeit und
die Arbeitsgemeinschaften daran halten, den
Mindestlohn als Vergabekriterium in ihren Aus-
schreibungen festzulegen. Umgekehrt sind Trä-
ger, die den Tarifvertrag nicht einhalten, von der
Vergabe auszuschließen. Positiv sind Hinweise der
Bundesagentur an die Träger bzw. Bieter, den
Mindestlohn bei der Preiskalkulation in den Aus-
schreibungen schon jetzt zu berücksichtigen. b

Endlich ist ein
Mindestlohn für Menschen
in Sicht, die im Auftrag der
Bundesagentur für Arbeit
Arbeitslose qualifizieren.
Nachdem der Bundestag
schon zuvor beschlossen

hatte, die Weiterbildungs-
branche ins Arbeitnehmer-
entsendegesetz (AEntG)

aufzunehmen, stimmte im
Februar auch der Bundesrat
zu. ver.di als federführende

Gewerkschaft hatte sich
lange für eine solche

Regelung eingesetzt und
bis zuletzt intensiv dafür

gekämpft, dass die
Weiterbildung als eine von
sechs neuen Branchen in
das Gesetz aufgenommen

wurde. Damit werden
hoffentlich endlich auch

bald Lohnuntergrenzen für
solche Firmen zwingend,
die nicht im Arbeitgeber-
verband organisiert sind.

www.netzwerk-
weiterbildung.info

Der Brutto-Monatslohn soll betragen:

Pädagogische MitarbeiterInnen Westdeutschland 2.076,06 Euro
Ostdeutschland 1.847,69 Euro

MitarbeiterInnen in der Verwaltung Westdeutschland 1.809,33 Euro
Ostdeutschland 1.610,84 Euro

Wenn die Vergütung eines pädagogischen Mitarbeiters (West) bei
einer 39-Stunden-Woche heute 1.500 Euro beträgt, so erhielte er nach
Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrags 2.076 Euro.
Das entspräche einer Lohnsteigerung von 38,4 Prozent!

Mindestlohntarifvertrag für die Weiterbildungsbranche
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Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

Beitrittserklärung

Ich möchte Mitglied werden ab:

Monat/Jahr

Persönliche Daten:

Name

Vorname/Titel

Straße/Hausnr.

PLZ Wohnort

Geburtsdatum

Telefon

E-Mail

Staatsangehörigkeit

Geschlecht weiblich männlich

Beschäftigungsdaten

Arbeiter/in Angestellte/r

Beamter/in DO-Angestellte/r

Selbstständige/r freie/r Mitarbeiter/in

Vollzeit

Teilzeit Anzahl Wochenstd.

Erwerbslos

Wehr-/Zivildienst bis

Azubi-Volontär/in-
Referendar/in bis

Schüler/in-Student/in bis
(ohne Arbeitseinkommen)

Praktikant/in bis

Altersteilzeit bis

Sonstiges

Bin/war beschäftigt bei (Betrieb/Dienststelle/Firma/Filiale)

Straße/Hausnummer im Betrieb

PLZ Ort

Personalnummer im Betrieb

Branche

ausgeübte Tätigkeit

ich bin Meister/in-Techniker/in-Ingenieur/in

Ich war Mitglied der Gewerkschaft:

von: bis:
Monat/Jahr Monat/Jahr

Einzugsermächtigung:

Ich bevollmächtige die ver.di, den satzungs-
gemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Last-
schrifteinzugsverfahren

zur Monatsmitte zum Monatsende

monatlich halbjährlich

vierteljährlich jährlich

oder im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren*
monatlich bei meinem Arbeitgeber
einzuziehen. *(nur möglich in ausgewählten Unternehmen)

Name des Geldinstituts/Filiale (Ort)

Bankleitzahl Kontonummer

Name Kontoinhaber/in (Bitte in Druckbuchstaben)

Datum/Unterschrift Kontoinhaber/in

Tarifvertrag

Tarifl. Lohn- oder Gehaltsgruppe 
bzw. Besoldungsgruppe

Tätigkeits-/Berufsjahr, Lebensalterstufe

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst

Euro

Monatsbeitrag: Euro 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-
Satzung pro Monat 1% des regelmäßigen monat-
lichen Bruttoverdienstes. Für Rentner/innen, Pensio-
när/innen, Vorruheständler/innen, Krankengeldbezie-
her/innen und Erwerbslose beträgt der Monatsbeitrag
0,5% des regelmäßigen Bruttoeinkommens. Der
Mindestbeitrag beträgt 2,50 monatlich. Für Haus-
frauen/Hausmänner, Schüler/innen, Studierende, Wehr-,
Zivildienstleistende, Erziehungsgeldempfänger/innen
und Sozialhilfeempfänger/innen beträgt der Beitrag

2,50 monatlich. Jedem Mitglied steht es frei, höhere
Beiträge zu zahlen.

Datum/Unterschrift

Werber/in:

Name

Vorname

Telefon

Mitgliedsnummer

Datenschutz
Ich erkläre mich gemäß § 4a Abs. 1 und 3 BDSG ein-
verstanden, dass meine mein Beschäftigungs- und
Mitgliedschaftsverhältnis betreffenden Daten, deren
Änderungen und Ergänzungen, im Rahmen der
Zweckbestimmung meiner Gewerkschaftsmitglied-
schaft und der Wahrnehmung gewerkschafts-
politischer Aufgaben elektronisch verarbeitet und
genutzt werden.
Ergänzend gelten die Regelungen des Bundes-
datenschutzgesetzes in der jeweiligen Fassung.
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Bitte per Fax an: 030.69 56 39 39
oder online Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de

Warum ver.di? Darum ver.di!

GUT GERÜSTET FÜR HARTE ZEITEN

Also: Mitglied werden – Mitglieder werben!

EINSICHT ZÄHLT

Je härter die Zeiten, desto
wichtiger ist eine starke
Gewerkschaft. Dem kann
ernsthaft niemand wider-
sprechen. Deshalb gibt es
eigentlich keine Ausflüchte
mehr.

W Merke:
Der kluge Mensch
sorgt vor – mit ver.di

STÄRKE ZÄHLT

Wir haben die besseren
Argumente. Aber wenn es
ums Ganze geht, zählt oft
nur das Argument unserer
Stärke. Je mehr wir sind,
desto mehr können wir
bewirken.

W Merke:
Mach Dich stark –
mit ver.di

VORTEIL ZÄHLT

Wir bieten unseren
Mitgliedern umfassend
Schutz, Sicherheit und
Perspektiven. Darauf
kann und soll niemand
verzichten, der mehr
Gerechtigkeit und Zukunft
im Arbeitsleben will.

W Merke:
Mach Dich sicher –
mit ver.di

ENGAGEMENT ZÄHLT

Wer etwas erreichen will,
muss auch Flagge zeigen.
ver.di lebt vom Engagement
seiner Mitglieder. Wer sich
für seine eigenen Interessen
und die seiner Kollegen/
-innen stark macht, kann
sich hundertprozentig auf
uns verlassen.

W Merke:
Nimm Deine Interessen
wahr – mit ver.di
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